
 

 

 

Herrn  

Bürgermeister Jörg Weigt 

Hauptstr. 25 

51491 Overath  

 

 

Overath, 28.11.2017 

 

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Darstellung von Aufwandserhöhungen in den 

Organisationseinheiten des Bürgermeisters. 

 

        

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigt, 

 

zu den Haushaltsberatungen stellen wir folgenden Antrag: 

 

Der Bürgermeister wird aufgefordert, alle Aufwandserhöhungen in den ihm zugeordneten 

Organisationseinheiten in den Haushaltsjahren 2017 – 2018 darzulegen. 

 

Begründung:  

Für die Sitzung des HFA am 22.6.2016 bat BM Weigt um Genehmigung eines außerplanmäßigen 

Aufwands zur Durchführung einer Organisationsuntersuchung eines Teilbereichs der Verwaltung. Der 

HFA fasste de  ei sti ige  Beschluss, diese  außerpla äßige  Auf a d i  Höhe o  6.  € 
nicht zu genehmigen. Wörtlich heißt es in der Niederschrift dieser Sitzung:  

 

„Es herrs hte Ei igkeit ei de  Fraktio e , dass die Begrü du g für ei e außerpla äßige Ausga e i  
dieser Höhe nicht ausreichend sei. Es bedeute ein falsches Signal in die Öffentlichkeit, jetzt einen solch 

hohen Betrag für diesen Zweck auszugeben. Das Thema könne im Rahmen der Haushaltsberatungen 

für 2017 erörtert werden. Es wurde auch angeregt, intern eine Organisationsuntersuchung 

dur hzuführe .“ 

 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 wurde dieses Thema nicht erörtert. Insbesondere wurde 

seitens des Verwaltung weder eine Vorlage hierzu erstellt, noch auf andere Weise nochmals auf dieses 

Thema hingewiesen. Der Haushalt wurde bekanntlich mehrheitlich beschlossen. 

Infolge einer zufälligen Bemerkung durch BM Weigt gegenüber dem Vorsitzenden des RPA Alexander 

Willms im Frühjahr 2017 wurde bekannt, dass die vorgenannte Orga-Untersuchung für den Sommer 

2017 geplant sei. Daraufhin wurde seitens der CDU-Fraktion in der Ratssitzung am 12.7.2017 die Frage 

an Herrn BM Weigt gerichtet, ob dies zutreffend sei, und ob er entsprechende Haushaltsmittel in den 

Haushalt 2017 habe einstellen lassen, ohne dies dem Rat im Rahmen der vorangegangenen 

Haushaltsberatungen zuvor angezeigt zu haben. Dies wurde von Herrn BM Weigt bejaht unter Hinweis 

auf die ihm zustehende Budgethoheit. 

 



 
 

Die CDU hat dieses Vorgehen bereits in der Sitzung am 12.7.17 ausdrücklich kritisiert, weil nach unserer 

Auffassung der Rat einem Haushalt mit einer Aufwandsposition zugestimmt hatte, von welcher er 

keine Kenntnis hatte, die aber dem eindeutig artikulierten politischen Willen entgegenstand. Es 

bestand daher nach unserer Auffassung die jedenfalls politische Verpflichtung des Bürgermeisters, bei 

Einbringung des Haushalts auf diesen eingeplanten Aufwand hinzuweisen. Die CDU hätte dieser 

Ausgabenposition nach wie vor nicht zugestimmt. 

Aufgrund dieses aufgezeigten Sachverhalts muss ausgeschlossen werden, dass erneut  

Aufwandserhöhungen in den dem Bürgermeister unterstellten Organisationseinheiten eingeplant 

sind, die dem politischen Willen des Stadtrats nicht entsprechen. Aus diesem Grunde ist vor 

Verabschiedung des Haushalts klarzustellen, ob und welche Aufwandserhöhungen für das 

Haushaltsjahr 2018 eingestellt sind. Es bleibt ausdrücklich vorbehalten, dies auch für die Jahre 2015 – 

2017 einzufordern, solange die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt und beschlossen sind. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver Hahn       Johannes Deppe 

Fraktionsvorsitzender      1. stv. Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

 


